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Überlegungen zur Praxisassistenz als Bestandteil der Weiterbildung zum Hausarzt
Praxiassistenz-wozu?

-Jeder andere Beruf wird dort erlernt, wo er später auch ausgeübt wird. 
-In den meisten europäischen Ländern ist eine Praxisassistenz von bis zu 50 % der Weiterbildungszeit obligatorisch

-Gewisse Spezialitäten des Berufes Hausarzte können nur in der Praxis erlernt werden (Vergleiche „Lernzielkatalog Hausarzt“)


Vertrauensperson und „Koordinator“ 

- 
längerfristigen Beziehungen zu Patienten aller Altersklassen (0 – 99 oder mehr Jahre)

- 
Behandlung von ganzen Familien

- 
Diagnostik in der Praxis (Labor, EKG, etc)

- 
Prävention, Gesundheitsförderung, Behandlung chronischer und akuter Erkrankungen

- 
Notfalldienst inkl Hausbesuche

Umgang mit komplexen Situationen/Unsicherheiten


Erkennen von Krankheitsbildern im subklinischen Stadium/Triage


Etc…
-Wer schon in der Praxis war, weiss was ihn dort erwartet. Er erkennt die Lücken in seiner Ausbildung und kann sein Curriculum gezielter ergänzen. Der berüchtigte „Praxisschok wird deutlich abgefedert.

-Absolventen einer Praxisassistenz zu Beginn des Curriculums erreichen den Facharzttitel schneller und gehen früher in die Praxis

-Praxisassistenzen stiften Identität und festigen den Wunsch Hausarzt zu werden. Man sieht seine Zukunft besser vor sich. Im besten Fall findet man in seinem Lehrarzt einen Mentor.

-Wie unangenehm, nach im Schnitt 7 Jahren Weiterbildung und nach dem käuflichen Erwerb einer Praxis zu realisieren, dass einem die Praxisarbeit nicht liegt oder gefällt…

-Praxisassistenzen schneiden in den Evaluationen im Vergleich zu Spitalstellen hervorragend ab. Viele Absolventen bezeichnen die Praxisassistenz als lehrreichste Zeit ihres Lebens. 
Kritikpunkte am aktuellen System
Finanzen: Die finanzielle Entschädigung einer Praxisassistenz ist aktuell Verhandlungssache zwischen dem Assistenten und dem Lehrarzt. Einige Lehrärzte können sich eine vollumfängliche Entschädigung des Assistenten nicht leisten. Auch im Spital sind die Assistenzarztstellen mit bis zu 40‘000Fr./Jahr/Stelle kantonal mitfinanziert. Die vorhandenen kantonal mitfinanzierten Praxisassistenzstellen decken den zahlenmässigen Bedarf an Praxisassistenzstellen aktuell nicht ab. Zudem wird der Assistenzarztlohn zum Teil auf 80% des Spitallohnes reduziert. Wer eine Familie zu versorgen hat weiss, dass eine Lohneinbusse von 20% nur schwer zu verkraften ist. Eine Praxisassistenz wird so gerade für junge Eltern verunmöglicht. 
Niederlassungszwang: Einige der kantonal mitfinanzierten Praxisassistenzstellen sind im Gegensatz zu den ebenfalls kantonal mitfinanzierten Assistenzarztstellen im Spital an einen Niederlassungszwang gebunden. Dies bedeutet, dass man sich nach Absolvieren einer Praxisassistenz von 6-12 Monaten verpflichtet, sich innerhalb eines gewissen Zeitraumes im Kanton als Grundversorger nieder zu lassen. Tut man dies nicht muss der vom Kanton finanzierte Lohn (Bis zu 50‘000.-) rückerstattet werden. Hier ist anzumerken, dass die meisten Ausbildungsstellen (zB. Lokomotivführer kantonal mitfinanziert sind, ohne dass dies einen Niederlassungszwang zur Folge hat. Warum sollte man ausgerechnet den Grundversorgern zumuten?
Abhängigkeit von Spitälern/Spitalgruppen: Einige der kantonal mitfinanzierten Praxisassistenzstellen sind an eine Anstellung als Assistenzarzt in einer bestimmten Spitalgruppe gebunden. Potentielle Praxisassistenten dürfen nicht zur vorgängigen oder nachfolgenden Arbeit in einem bestimmten Spital gezwungen sein. Möchte ich beispielsweise im letzten Jahr meiner Weiterbildung noch eine Praxisassistenz machen, muss aber vorgängig noch einmal ein Jahr als Assistenzarzt im Spitalnetz Bern arbeiten, so verlängert dies die Weiterbildungszeit unnötigerweise um ein Jahr. 
Teilzeitarbeit und Fragmentierung: Gemäss Weiterbildungsprogramm muss eine Weiterbildungsstelle mindestens 3 Monate in einem Umfang von mindestens 50% dauern damit sie angerechnet werden kann. Die kantonal mitfinanzierten Praxisassistenzstellen verlangen zum Teil einen Anstellungsumfang von 100% oder eine Dauer von mindestens sechs Monaten. Innerhalb eines Curriculums kommt es zwischen zwei Spitalanstellungen oft zu Lücken von einigen Monaten. Diese könnten optimal mit einer Praxisassistenz überbrückt werden. Für junge Eltern ist ein Arbeitsumfang von 100% oft nicht zumutbar. Praxisassistenzstellen sollen demnach unabhängig von der Finanzierung in Kurz-Blöcke und Teilzeitarbeit aufgesplittert werden können, solange sie in der Gesamtdauer die Bedingungen des Weiterbildungsprogrammes erfüllen. 
Zeitpunkt der Praxisassistenz: Die Meisten der kantonal mitfinanzierten Praxisassistenzstellen fordern als Grundvoraussetzung 2 Jahre klinische Erfahrung. Wir meinen, dass auch eine Praxisassistenz zu Beginn des Curriculums sinnvoll ist. Wer schon einmal in der Praxis war weiss besser was er wissen muss und kann seine Weiterbildung gezielter planen. Der Einstieg in die Praxisassistenz soll unabhängig von den Erfahrungsjahren, also ab dem Staatsexamen möglich sein.
Organisationschaos: Aktuell hat jeder Kanton eine oder mehrere Stellen, welche Praxisassistenzen anbieten. Daneben gibt es noch die WHM und private Praxen. Assistenzärzte und -ärztinnen wissen nicht, wo sie sich melden sollen! Die Organisation wird durch unterschiedlichste Bedingungen und Voraussetzungen zwischen den Kantonen unnötig verkompliziert. Eine Lösung dieses Problems wäre eine schweizerische Stelle, die die Praxisassistenzstellen und deren Finanzierung zentral organisiert
Teach the teachers: Gerade unerfahrene Praxisassistenten sind der Lehrmeinung ihres Lehrarztes gewissermassen ausgeliefert. Es ist unabdingbar, dass Lehrärzte sich regelmässig fortbilden und auch über gewisse didaktische Grundkenntnisse verfügen (Was im Übrigen auch für Lehrbeauftragte in Spitälern gelten sollte () Eine gute Vorbereitung der Lehrärzte auf ihr Lehrarzt-Tätigkeit ist keine Glücksfrage sondern muss von einer dafür bestimmten Instanz gezielt definiert und organisiert werden. Auch eine regelmässige Evaluation der Praxisassistenzstellen ist unabdingbar. 

Schlussfolgerungen

1. Die Praxisassistenz muss ein obligatorischer Bestandteil der Weiterbildung zum Hausarzt sein. Die obligatorische Weiterbildungszeit in der Praxis soll für Hausärzte mindestens 1 Jahr / für Spitalinternisten mindestens 3 Monate betragen. Praxisassistenz soll bis zu 3 Jahre der Weiterbildung ausmachen können.

2. Wir fordern eine vollumfängliche kantonal mitfinanzierte Entschädigung entsprechend den Spitalbedingungen für mindestens 1 Jahr Praxisassistenz gemäss den kantonalen Ansätzen des GAV mit VSAO. Praxisassistenzstellen sind gegenüber Assistenzarztstellen im Spital nicht länger zu diskriminieren. 

3. Kantonal mitfinanzierte Praxisassistenzstellen dürfen nicht an einen Niederlassungszwang gebunden werden. Die freie Migration zwischen den Kantonen muss auch für ehemalige Praxisassistenten gewährleistet sein. 

4. Das obligatorische, kantonal mitfinanzierte Praxisassistenzjahr innerhalb derselben Praxis muss im Verlauf des Curriculums in Kurzblöcke von zwei Wochen Dauer fragmentier werden können. Zudem muss Teilzeitarbeit ab 20% möglich sein. 

5. Wir fordern eine fundierte, regelmässige Weiterbildung und Evaluation der Lehrärzte. Diese sollen für ihre Lehrtätigkeit angemessen entschädigt werden. 

6. Wir fordern eine eidgenössische Anlaufstelle welche die Vermittlung von Praxisassistenzstellen, deren kantonale Finanzierung, die Ausbildung der Lehrärzte und die laufende Evaluation der Praxisassistenzstellen unabhängig von Spitalstrukturen koordiniert. 
